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Themen

30 zeSo 4/2006

Bundesgerichtsentscheid

Wenn ein Sozialhilfebezliger
einen Porsche fahrt

Das Bundesgericht hat
tiber den Fall eines ser-
bischen Sozialhilfebezii-
gers geurteilt, der einen
Porsche besitzt. Ein Kom-
mentar.

Ein Porsche und ein Halter, der So-
zialhilfe bezieht: Diese Situation
hat das Bundesgericht* beschif-
tigt. Konkret geht es um Herrn A.
X.und Frau B. X., die mit ihren bei-
den Kindern seit 1998 von der
Stadt Freiburg sozialhilferechtlich
unterstiitzt werden. Seit 2001 sind
mehrere Personenwagen auf den
Namen von A. X. immatrikuliert.
Am 2. April 2004 liess A. X. einen
Porsche auf seinen Namen im-
matrikulieren. Gegeniiber Sozial-
dienst und Sozialkommission der
Stadt Freiburg gab das Ehepaar
an, der Porsche gehore dem Vater
von B. X., der in Serbien-Monte-
negro wohnhaft sei.

Mit Entscheid vom 27. August
2004 reduzierte die Sozialkom-
mission die Sozialhilfe der Fami-
lie X. bis auf die Gewidhrung der
Kosten fiir die Wohnung und die
Krankenkassenpramien. Begriin-
det wurde dieser Schritt mit dem
Vorliegen von Dritthilfen, dem
Handel mit gebrauchten Fahrzeu-
gen und mit mangelnder Koope-
ration. Das Verwaltungsgericht
des Kantons Freiburg urteilte am
14. Dezember 2005 wie folgt: Es
bestiinden keine Zweifel an den
Aussagen des Ehepaars X., was die
Eigentiimerschaft des Porsches
betreffe. Deshalb kénne von ihm
nicht verlangt werden, dass der
Porsche verkauft werde. Die Im-
matrikulation der anderen Fahr-
zeuge lasse zudem nicht auf eine
selbststindige Erwerbstitigkeit
und einen damit verbundenen
Ertrag schliessen. Demgegeniiber
bestdtigte das Verwaltungsgericht

die Verletzung der Mitwirkungs-
pflicht, da die Nummernschilder
nicht hinterlegt wurden. Die Kiir-
zung der Sozialhilfe auf das abso-
lute Existenzminimum sei des-
halb gerechtfertigt. Die Stadt Frei-
burg zog das Urteil weiter und
reichte am 14. Dezember 2005
beim Bundesgericht eine staats-
rechtliche Beschwerde ein.

Das Bundesgericht hat die Be-
weiswiirdigung des Verwaltungs-
gerichts des Kantons Freiburg als
willkiirlich erachtet. Da der Por-
sche auf Herrn X. immatrikuliert
sei, lasse sich seine Eigentiimer-
schaft und zumindest seine Hal-
terschaft vermuten. Es liege des-
halb an Herrn X., das Gegenteil
zu beweisen. Das Verwaltungsge-
richt habe die Beweislast zu Un-
recht auf die Stadt Freiburg abge-
wilzt. Ahnlich verhalte es sich
mit den weiteren Fahrzeugen: De-
ren Immatrikulation auf Herrn X.
lasse vermuten, dass dieser tiber
weitere Einkiinfte verfiige. In die-
sem Sinne hiess das Bundesge-
richt die Beschwerde der Stadt
Freiburg gut und hob den Verwal-
tungsgerichtsentscheid auf.

Dieses Urteil des Bundesge-
richts gibt Anlass dazu, den Pri-
vatfahrzeugbesitz von Sozialhilfe-
beziehenden und vor allem die
sich daraus ergebenden beweis-
rechtlichen Fragen aus recht-
licher Sicht auszuloten.

Materielles Sozialhilferecht

Das Privatfahrzeug einer hilfe-
bediirftigen Person gilt aufgrund
des Subsidiarititsprinzips als Ver-
mogenswert, der eingesetzt wer-
den muss, um die drohende oder
bestehende Notlage abzuwenden.
Die Verwertung eines Vermogens-
wertes kann jedoch nur verlangt
werden, wenn die hilfebediirftige
Person rechtlich dariiber verfiigen
kann. Demzufolge muss sie Eigen-
tiimerin sein oder {iber ein be-
schrinktes dingliches Recht verfii-

gen (zum Beispiel Grunddienst-

barkeit oder Nutzniessung).

Ist die hilfebediirftige Person
Eigentiimerin eines Privatfahr-
zeuges, ist sie anzuweisen, es in-
nert einer realistischen Frist zu
verdussern. Danach wird dessen
Marktwert bei der Budgetierung
beriicksichtigt. Damit eriibrigen
sich anderweitige Massnahmen
der Sozialhilfebehorden wie:

- die Weisung, die Nummern-
schilder zu hinterlegen,

- die Kiirzung der Sozialhilfe um
zu verhindern, dass die Be-
triebskosten des Privatfahr-
zeuges mittels Sozialhilfeleis-
tungen finanziert werden.

In folgenden Ausnahmefillen

kann je nach kantonalem Sozial-

hilfegesetz von einer Verdusse-
rung abgesehen werden:

- Das Privatfahrzeug ist wegen
fehlenden Marktwertes nicht
verdusserbar oder dessen Ver-
wertung ist unwirtschaftlich
(SKOS-Richtlinien E.2-1),

- das Privatfahrzeug wird fiir die
Erwerbstétigkeit zwingend be-
notigt (SKOS-Richtlinien C.1-
4/5),

- das Privatfahrzeug wird aus
medizinischen Griinden fiir
die Fortbewegung zwingend
bendtigt,

- der Wert des Privatfahrzeuges
bewegt sich im Rahmen des
Vermogensfreibetrags (SKOS-
Richtlinien E.2-3).

Verfahrensrecht

Untersuchungsgrundsatz und Mit-
wirkungspflicht: Das sozialhilfe-
rechtliche Verfahren wird vom Un-
tersuchungsgrundsatz beherrscht.
Die Sozialhilfebehorde ist damit
fiir die vollstindige und richtige
Abkldarung des Sachverhaltes ver-
antwortlich. Sie leitet die Sachver-
haltsermittlung und die Beweis-
fiihrung. Der Untersuchungs-
grundsatz dndert nichts an der
Beweislast (s. unten). Der Untersu-



chungsgrundsatz wird jedoch
durch die Mitwirkungspflicht der
gesuchstellenden Person relati-
viert. Diese muss den Sachverhalt
verdeutlichen, vervollstindigen
und die verfiigbaren Beweise be-
schaffen, weil es die Sozialhilfebe-
hérde so verlangt.

Umkehr der Beweisfiihrungslast bei
gesetzlichen Vermutungen: Gesetz-
liche Vermutungen sind durch
das Gesetz gezogene, dem Ge-
schehensablauf  entsprechende
Schlussfolgerungen. Dazu muss
nur die Vermutungsbasis bewie-
sen werden. Folglich wird die Be-
weisfithrungslast umgekehrt: Das
heisst, die betroffene Partei hat
zu beweisen, dass die gesetzliche
Vermutung nicht der Realitét ent-
spricht. Scheitert dieser Beweis,
bleibt es bei der Vermutung.

Auf den vorliegenden Fall iiber-
tragen heisst das: Besitzt jemand
eine bewegliche Sache, so wird
vermutet, dass er oder sie Eigen-
tiimer oder Eigentiimerin davon
ist (Art. 930 ZGB). Entgegen dem
landliufigen Sprachgebrauch ist
Besitzerin oder Besitzerim Rechts-
sinne, wer die tatsdchliche Ge-
walt iiber eine Sache hat (Art. 919
ZGB); darunter fallen somit Per-
sonen, die eine Sache gemietet
oder ausgeliehen haben.

Dazu gehért auch das Halten
eines Motorfahrzeuges, da stras-
senverkehrsrechtlich als Halter
oder Halterin gilt, wer die Ver-
fiigungsgewalt iiber das Fahrzeug
besitzt und es im eigenen Interes-
se und auf eigene Kosten ge-
braucht. Die Sozialhilfebehérde
hat somit einzig nachzuweisen,
dass Herr X. Halter eines immatri-
kulierten Porsches und damit Be-
sitzer dieses Fahrzeuges ist (Ver-
mutungsbasis). Damit kann sie
von der gesetzlichen Vermutung
Gebrauch machen, dass Herr X.
auch dessen Eigenttimer ist. Es
liegt nun bei Herrn X. das Gegen-
teil zu beweisen.

Freie Beweiswiirdigung: Im vorlie-
genden Fall kann das Ehepaar X.
mit seiner Behauptung, der Por-
sche gehore dem Vater von B. X.,
die gesetzliche Eigentumsvermu-
tung zu Lasten von A. X. kaum
umstossen. Es hitte vielmehr mit
Urkunden oder anderen Beweis-
mitteln aufzeigen miissen, in wes-

sen Eigentum sich der Porsche be-
findet. Somit gelangt man - was
den Beweis betrifft - zum selben
Resultat wie das Bundesgericht.
Beweislast: Die Sozialhilfebehor-
de hat auch zu entscheiden, wenn
iiber einen Sachverhalt im Beweis-
verfahren keine Gewissheit er-
langt werden kann. In dieser Situ-
ation weisen die Beweislastregeln
die Behorde an, gegen die beweis-
pflichtige Person zu entscheiden
- sie hat also die Folgen der Be-
weislosigkeit zu, tragen. Entgegen
der Meinung des Bundesgerichts
ist das vorliegende Verfahren
nicht beweislos geblieben. Im Rah-
men der freien Beweiswiirdigung
wurde schliesslich entschieden,
dass A.X. Eigentiimer des Porsches
ist. Damit eriibrigt es sich, die Be-
weislastregeln anzuwenden.

Folgerungen

Da der Porsche einen Vermo-
genswert darstellt, ist er als Ver-
mogen im Budget zu berticksich-
tigen. Je nach der Hohe des Fahr-
zeugwertes wird sich keine, eine
verminderte oder eine zeitlich
verzogerte Bediirftigkeit der Fa-
milie X. ergeben. Damit wird deut-
lich, dass es im vorliegenden Fall
um die Priifung der Anspruchs-
voraussetzung «Subsidiaritat» geht
und nicht etwa um einen Kiir-
zungstatbestand. Eine Kiirzung
der Sozialhilfeleistungen koénnte
allenfalls dann in Betracht gezo-
gen werden, wenn der Porsche
nicht verdussert werden kann
oder muss (zum Beispiel wenn
sich sein Wert im Rahmen des
Vermogensfreibetrages bewegt)
und Herr A. X. die Schilder wei-
sungswidrig und nach erfolgloser
Mahnung nicht beim Strassenver-
kehrsamt deponiert hat.

Indem das Bundesgericht den
Verwaltungsgerichtsentscheid
aufhebt, bestitigt es den Ent-
scheid der Stadt Freiburg. In die-
sem wurde die Sozialhilfe auf die
Ubernahme der Wohnungskosten
und der Krankenkassenpriamien
reduziert.

Die Reduktion der Sozialhilfe-
leistungen beinhaltet auch eine
Kiirzung aufgrund der Verletzung
der Mitwirkungspflicht. Ob diese
rechtens ist, lasst sich leider dem
Bundesgerichtsentscheid nicht

entnehmen. Wichtig scheint je-

doch die deutliche Differenzie-

rung zwischen Anspruchsvoraus-
setzungen und Kiirzungstatbe-
stdnden.

Hitte sich beweismadssig erge-
ben, dass Herr A. X. nur Besitzer
des Privatfahrzeuges ist, wire zu
folgern:

- Das Subsidiaritdtsprinzip greift
nicht und damit kann die Ver-
dusserung des Privatfahrzeugs
von Herrn A. X. nicht verlangt
werden.

- Um zu verhindern, dass dessen
Unterhaltskosten zweckwidrig
aus Sozialhilfeleistungen be-
stritten werden, kann Herr A. X.
angewiesen werden, die Num-
mernschilder zu hinterlegen.

- Wird diese Weisung nicht be-
folgt, kann die Hinterlegung
mittels so genannter Ersatzvor-
nahme durchgesetzt werden
(je nach kantonalem Verwal-
tungsverfahrensrecht).

- Ansonsten bleibt die in der So-
zialhilfe iibliche Sanktionie-
rung mittels Kiirzungen.

Wiirdigung

Die Kombination von Sozialhil-
fe, Porsche und Serbien fiihrt in
politischer Hinsicht auf heikles
Terrain. Die Rechtsanwendung
bleibt von solchen politischen Ein-
fliissen nicht unberiihrt. Der vom
Bundesgericht  eingeschlagene
Weg zum Ziel ist nicht unproble-
matisch: Der zentrale Untersu-
chungsgrundsatz wird vom Bun-
desgericht nicht erwdhnt und in
Bezug zum Beweisrecht gesetzt.
Die Beweislast wird in unzutref-
fender Weise mit der freien Be-
weiswiirdigung vermengt und die
Vermutung des Bundesgerichts,
wonach A. X. Eigentiimer des Por-
sches ist, wird auf keine gesetz-
liche Grundlage gestellt. Dem-
gegeniiber kann dem Resultat des
Bundesgerichts insofern zuge-
stimmt werden, als die Aufhebung
des Urteils des Verwaltungsge-
richts zu Recht erfolgt ist.

Carlo Tschudi

Fursprecher und Mediator SDM
(mit Hinweisen von Fursprecher
Peter Streit)

* Urteil vom 1. Juni 2006 (2.P 16/2006)

4/2006 ZeSo 31



	Wenn ein Sozialhilfebezüger einen Porsche fährt

